
 
 

Erstattung von Fahrtkosten und Reisekosten  
ab 01.01.2007 

 
 
 
Die Erstattung von Fahrtkosten kann in Sportvereinen vorgenommen werden für 
 
 
A) Fahrten  
     Wohnung – Arbeitsstätte   

 
Fahrten von der Wohnung zum Vereinsgelände, Training, 
Heimspiel 
  

 
B) Dienstfahrten  

 
z.B. Auftragsfahrten und Besorgungsfahrten für den 
Verein, Fahrten zu Auswärtsspielen 
 

 
 
 
A) Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte (= Fahrten zu vereinsgenutzten 

Anlagen) 
 
 
Für Fahrten von der Wohnung zum Arbeitsplatz können vom Arbeitnehmer geltend 
gemacht werden (jeweils einfache Wegstrecke), Entfernungspauschale ab dem 21. 
Kilometer (EStG § 9 Abs. 2): 
 
für jeden vollen Kilometer der 
Entfernung ab 21. Kilometer 

€ 0,30 
Achtung:  
nur für den Entfernungskilometer = 
einfache Fahrtstrecke  

 
 

1. Fahrtkostenzuschuss für die Fahrt von der Wohnung zum Dienstort durch 
den Arbeitgeber / Verein mit dem eigenen PKW (= Fahrten zu 
vereinsgenutzten Anlagen) 

 
Bitte beachten: 

 
 1 a)·  Fahrtkostenzuschuss bei einer Strecke unter 21 Kilometern  

Beträgt die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte weniger als 21 
Kilometer, kann der Arbeitgeber keine pauschale Lohnsteuer auf den 
Fahrtkostenzuschuss übernehmen. Soll dieser dennoch auch für 2007 
unverändert gewährt werden, muss er entweder als sog. Minijob oder über die 
individuellen Besteuerungsmerkmale der Lohnsteuerkarte erfasst und der 
Sozialversicherung unterworfen werden. Es handelt sich um normales 
Einkommen, das z.B. dem ausgezahlten Übungsleiterhonorar hinzugerechnet 
werden muss. 
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 1 b)·  Fahrtkostenzuschuss bei einer Strecke ab 21 Kilometern  
Bei einer Fahrstrecke über 20 Kilometern kann der Arbeitgeber nur den 
Fahrtkostenzuschuss pauschal versteuern, der auf die, die  20 Kilometer-Grenze 
übersteigende Fahrstrecke entfällt. 
Der auf die ersten 20 Kilometer entfallende Anteil des Fahrtkostenzuschusses 
muss - falls er entrichtet wird – wie unter 1 a dargestellt entweder im Rahmen 
des sog. Minijobs oder individuell über die Lohnsteuerkarte erfasst und der 
Sozialversicherung unterworfen werden. 
 
Beispiel: Die einfache Wegstrecke für Trainingsfahrten beträgt 35 KM. 

  
Lösung: 35 km  abzgl.  20 km => 

 15 Kilometer x € 0,30     € 4,50 
  Bemessungsgrundlage: Entfernungskilometer 

 
   Erstattungsbetrag pro Fahrt    € 4,50
 
Im Zusammenhang mit der Erstattung von Fahrten zum Dienstort, Vereinsgelände, 
Training oder Heimspielen sind unter dem Aspekt des geldwerten Vorteiles bei diesem 
Beispiel folgende steuerliche Auswirkungen zu beachten: 
 
 
a. Lohnsteuerpflicht 
 

Der Verein hat als Arbeitgeber die Pflicht, pro Fahrtkostenerstattung den Wert 
mit 15 % Lohnsteuer, 5,5 % Solidaritätszuschlag und 7 % Kirchensteuer zu 
versteuern. 

 
 Beispiel: Bemessungsgrundlage € 4,50 (siehe obiges Beispiel) 
 
 Lösung: Lohnsteuer 15 %   von € 4,50  € 0,68 
   Solidaritätszuschlag 5,5 %  von € 0,68  € 0,04 
   Kirchensteuer 7 %   von € 0,68  € 0,06
 
   Steuerpflicht gesamt pro Fahrt    € 0,78 
 

Wird mehr erstattet als die Entfernungspauschale =>    steuer- und sozial-
versicherungspflichtiger Lohnanteil

 
Achtung: Die Lohnsteuerpflicht tritt auch dann ein, wenn der zustehende Betrag 

dem Verein gespendet wird.  
 
 
b. Sozialversicherungspflicht 
 

Durch die Versteuerung in der Lohnsteuer tritt für diesen Fahrtkostenanteil 
sozialversicherungsrechtlich eine Befreiung ein.  
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2. Fahrten zu vereinsgenutzten Anlagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
 

Der Fahrtkostenzuschuss des Arbeitgebers für öffentliche Verkehrsmittel kann 
ebenfalls erst ab dem 21. Kilometer in der Lohnsteuer pauschal versteuert 
werden.  
 
Die Versteuerung erfolgt wie im obigen Beispiel ausgeführt – ab dem 21. 
Kilometer -  mit 15 % Lohnsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und 7 % 
Kirchensteuer. 

 
 
Hinweis zum sogenannten Übungsleiter-Freibetrag von derzeit € 1.848,- pro 
Jahr:  
 

Die Honorierung einer nebenberuflichen Lehrtätigkeit von bis zu € 1.848,- pro 
Jahr gilt als Aufwandsentschädigung. Es ist deswegen unerheblich, ob diese 
Aufwandsentschädigung aus Honorar besteht oder sich aus Honorar und 
Fahrtkostenzuschuss für Fahrten Wohnung – Dienstort zusammensetzt. 
Entscheidend ist die Obergrenze von € 1.848,-. 
 

 
 
B) Dienstfahrten (= Fahrten zu Auswärtsspielen und Besorgungsfahrten) 
 
 
Hier gilt die 21. Kilometer-Grenze nicht, da es sich hierbei um die Erstattung von 
Reisekosten handelt.  
 
Im Rahmen einer Dienstfahrt kann der Arbeitgeber / Verein dem Arbeitnehmer 
steuerfrei erstatten: 
 
 
1. Fahrtkosten  
 

für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel: 
 

  
den entrichteten Fahrpreis einschließlich Zuschläge gegen Beleg 
 

 
für die Nutzung eines privaten Fahrzeuges bis zu: 

 
 
Auto 
bei Mitnahme eines/r Kollegen/in aus 
dienstlichen Gründen zusätzlich  

 
€ 0,30 pro gefahrenem Kilometer 
 
€ 0,02 pro gefahrenem Kilometer 
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Motorrad, Motorroller 
bei Mitnahme eines/r Kollegen/in aus 
dienstlichen Gründen zusätzlich 

 
€ 0,13 pro gefahrenem Kilometer 
 
€ 0,01 pro gefahrenem Kilometer 
 

 
Moped, Mofa  
 

 
€ 0,08 pro gefahrenem Kilometer 

 
Fahrrad 
 

 
€ 0,05 pro gefahrenem Kilometer 

 
 
Beispiel: Die einfache Fahrtstrecke zu einem Auswärtsspiel beträgt 25 Kilometer 
 
Lösung Der Verein kann 25 KM x € 0,30 x 2 (= für Hin- und Rückfahrt) 

insgesamt € 15,00 für die Fahrt erstatten.  
 
  Achtung: Erstattung für jeden gefahrenen Kilometer möglich 
 
 
2. Verpflegungsmehraufwendung 
 
 
Abwesenheit mindestens 8 Stunden 
 

 
€ 6,00 

 
Abwesenheit mindestens 14 Stunden 
 

 
€ 12,00 

 
Abwesenheit 24 Stunden 
 

 
€ 24,00 

 
Übernachtungskosten, die die Kosten 
des Frühstücks einschließen 
 

 
Erstattung um € 4,50 kürzen 
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3. Reisenebenkosten 
 
Können in tatsächlicher Höhe steuerfrei erstattet werden gegen Beleg: 
 

 Transport und Aufbewahrung von Gepäck und diesbezüglichen 
Reiseversicherungen 
 Ferngespräche und Schriftverkehr mit dienstlichem Inhalt 
 Straßenbenutzungs- und Parkplatzgebühren 
 Reiseunfallversicherung 
 Schadenersatzleistungen infolge von Verkehrsunfällen bei dienstlichen Reisen 
 Wertverlust aufgrund eines Diebstahlschadens an reisenotwendigen 

Gegenständen 
 
 
 
Stand 07 / 2007 
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